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EU-Haushalt 2019:                
148,2 Milliarden Euro 

Der EU-Haushalt des Jahres 2019 
umfasst 148,2 Milliarden Euro an 
Zahlungsermächtigungen, gegen-
über 2018 sind das 2,4 Prozent 
mehr. „Zahlungsermächtigungen“ 
sind Mittel, die im Haushaltsjahr 
tatsächlich für Ausgaben zur Verfü-
gung stehen. Die in EU-Haushalts-
plänen ebenfalls veranschlagten 
Mittel für Verpflichtungen (Ver-
pflichtungsermächtigungen) geben 
an, bis zu welcher Höhe die EU im 
jeweiligen Jahr Ausgaben beschlie-
ßen kann. Sie sind für das Haus-
haltsjahr 2019 mit 165,8 Milliarden 
Euro veranschlagt, gegenüber 
Vorjahr plus 3,2 Prozent. Unter 
der Haushaltsrubrik „Nachhaltiges 
Wachstum, natürliche Ressourcen“ 
fallen 2019 bei den Zahlungser-
mächtigungen 41,5 Milliarden Euro 
auf Direktzahlungen und 2,8 Milli-
arden Euro auf Marktmaßnahmen. 
13,1 Milliarden Euro sind für die 
ländliche Entwicklung vorgese-
hen. Größter Ausgabenbereich im 
Brüsseler Etat ist die Struktur- und 
Wirtschaftsförderung mit 67,6 
Milliarden Euro. Für das Haushalts-
jahr 2020 sollen die Zahlungser-
mächtigungen auf 153,6 Milliarden 
Euro (+ 3,4 Prozent) ansteigen. Die 
Verpflichtungsermächtigungen 
sollen sich 2020 auf 168,7 Milliar-
den Euro (+ 1,5 Prozent) erhöhen. 
Rat und Parlament hatten sich auf 
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diesen Haushalt mit der Kommissi-
on am 19. November 2019 einigen 
können.

Direktzahlungen dominieren 
Agrarhaushalt 

2019 entfallen 72 Prozent der 
EU-Agrarausgaben von 57,4 Milli-
arden Euro auf Direktzahlungen, 
5 Prozent auf Agrarmarktaus-

gaben, 23 Prozent kommen der 
Ländlichen Entwicklung zu Gute. 
1991 wurden noch 91 Prozent der 
EU-Agrarausgaben für die Markt-
stützung (Exporterstattungen, 
Lagerhaltung) verwendet. Kehrsei-
te dieser Entwicklung ist, dass die 
Landwirtschaft in relativ hohem 
Maße von den Direktzahlungen 
abhängig geworden ist. 

EU-Haushalt 2019 kurzgefasst

Der EU-Haushalt für das Jahr 2019 hat ein Volumen von 148,2 Milliarden 
Euro. 

Einnahmen: 

•  72 % Beiträge der Mitgliedstaaten entsprechend ihrem Bruttosozialpro-
dukt

• 12 % Mehrwertsteuer-Abgaben 

•  15 % Zölle auf Waren aus Drittländern, Agrarzölle, Zuckerabgaben 

•  1 % übrige Einnahmen

Ausgaben: 

•  30 % Agrarausgaben: Direktzahlungen und Marktmaßnahmen 

•  9 % Entwicklung des ländlichen Raumes („2. Säule“) 

•  45 % Struktur- und Kohäsionspolitik, Forschung etc. 

•  9 % Externe und interne Politikbereiche (Gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik, humanitäre Hilfe, Unionsbürgerschaft) 

•  7 % Verwaltungsausgaben

Quelle: Europäische Kommission
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Exporterstattungen gehören 
der Vergangenheit an

Unter den EU-Marktordnungsaus-
gaben spielen die Exporterstat-
tungen seit Mitte 2013 keine Rolle 
mehr. Die geringen Haushaltsbe-
träge in den Folgejahren decken 
im Wesentlichen Forderungen aus 
Altfällen ab. Im Jahr 1993 betrugen 
die Exporterstattungen noch über 
10 Milliarden Euro.

Begrenzung des aktuellen 
Mehrjährigen Finanzrahmens 
auf 1,00 Prozent des BNE

Der Mehrjährige Finanzrahmen 
(MFR) gibt den Rahmen für die 
jährlichen EU-Haushalte vor, die 
zwischen Kommission, Rat und 
Parlament ausgehandelt werden. 
Mit diesem Verfahren soll vermie-
den werden, dass es jedes Jahr zu 
heftigem Streit über die Finanzen 

kommt. Der MFR des EU-Haushalts 
für die Jahre 2014 bis 2020 beträgt 
in jeweiligen Preisen 1.083 Milliar-
den Euro bei den Verpflichtungser-
mächtigungen (Zahlungszusagen) 
und 1.024 Milliarden Euro bei den 
Zahlungsermächtigungen (tatsäch-
liche Ausgaben). Das sind gegen-
über der vorangegangenen För-
derperiode 2007 bis 2013 bei den 
Verpflichtungsermächtigungen 107 
Milliarden Euro und bei den Zah-
lungsermächtigungen 98 Milliarden 
Euro mehr. Außerhalb des MFR 
wurden für die aktuelle Förderperi-
ode zusätzlich knapp 43 Milliarden 
Euro beschlossen. Der MFR ist 
damit im Zeitraum 2014-2020 bei 
den Verpflichtungsermächtigungen 
auf 1,00 Prozent des Bruttonatio-
naleinkommens (BNE) beschränkt, 
verglichen mit 1,12 Prozent in der 
Finanzperiode 2007-2013. 

Anteil des Agrarbudgets geht 
weiter zurück

Während die Gesamtausgaben der 
EU ansteigen, geht das darin ent-
haltende Budget für Direktzahlun-
gen und Marktmaßnahmen zurück. 
Dessen Anteil am EU-Gesamtbud-
get (einschl. Mittel außerhalb des 
MFR, Verpflichtungsermächtigun-
gen) fällt deshalb von 31 Prozent 
in der Förderperiode 2007-2013 auf 
rund 28 Prozent in der laufenden 
Förderperiode 2014-2020. Nach 
den Kommissionsvorschlägen zum 
MFR 2021-2027 soll der Agraranteil 
weiter auf 22 Prozent zurückgehen. 
Die scheinbare Agrarlastigkeit des 
EU-Haushaltes hat ihre Gründe. Bis 
heute ist die Gemeinsame Agrarpo-
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litik der einzige voll gemeinschaft-
lich finanzierte Politikbereich. Dies 
erklärt den relativ hohen Anteil 
des Agrarbereichs am EU-Haus-
halt. Im Durchschnitt zahlt jeder 
EU-Bürger nach Darstellung der 
Kommission 30 Cent am Tag für 
die EU-Agrarpolitik als Beitrag für 
gesunde, sichere Nahrungsmittel, 
eine vielfältige Kulturlandschaft 
und intakte ländliche Räume.

Mittel für die 1. Säule               
der GAP

Die im Rahmen des MFR 2014-2020 
beschlossenen Mittel für die 1. 
Säule der GAP (Direktzahlungen 
und Marktmaßnahmen) bedeuten 
gegenüber dem Mittelansatz von 
2007-2013 nominal ein Minus von 
1,8 Prozent. Da auch die Reserve für 
Agrarkrisen aus dieser Haushaltsru-
brik finanziert wird, vermindert sich 
das für Direktzahlungen verfügbare 
Finanzvolumen im Falle von Krisen 
zusätzlich. Bislang wurde die Agrar-
krisenreserve allerdings nicht in 
Anspruch genommen. Auch die 
Umverteilung der Direktzahlungs-
mittel zwischen den Mitgliedstaa-
ten (externe Konvergenz) mindert 
das Direktzahlungsvolumen für 
die deutsche Landwirtschaft in der 
1. Säule ebenso wie die Umvertei-
lung von Mitteln aus der 1. in die 2. 
Säule, siehe nachfolgende Kapitel. 
In Deutschland wurden in der lau-
fenden Förderperiode zunächst 4,5 
Prozent der Direktzahlungsmittel 
in die 2. Säule umverteilt. Für die in 
2020 gewährten Direktzahlungen 
steigt der Umverteilungssatz auf 6,0 
Prozent an.

Bislang keine „Finanzielle 
Disziplin“ angewendet

Die Gewährung der Direktzah-
lungen (Betriebsprämien) gegen 
Jahresende erfolgt aus dem 

EU-Haushalt des Folgejahres. Die 
Haushaltsjahre beginnen jeweils 
am 16. Oktober. Die so genannte 
„Finanzielle Disziplin“ kommt dann 
zur Anwendung, wenn die Progno-
sen für die Finanzierung der Di-
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rektzahlungen und der marktbezo-
genen Ausgaben erkennen lassen, 
dass die entsprechende finanzielle 
Obergrenze des MFR überschritten 
wird. Sie führt automatisch zu einer 
Kürzung der Direktzahlungen an 
die Landwirte. Zu einer derarti-
gen „Finanziellen Disziplin“ wird 
es auch im Haushaltsjahr 2020 
(Direktzahlungen 2019) nicht kom-
men. Das gilt auch für die Agrar-
krisenreserve. Da diese auch in 
2019 nicht in Anspruch genommen 
wird, kommt es auch hier zu keinen 
Kürzungen der Direktzahlungen. 

Auch 2. Säule der GAP unter-
liegt zunächst Kürzungen

Nach dem Mehrjährigen Finanzrah-
men 2014-2020 steht Deutschland 
in der laufenden EU-Haushaltspe-
riode ein ELER-Mittelvolumen von 
8,25 Milliarden Euro zur Verfügung. 
Das sind nominal gut 9 Prozent we-
niger als in der vorherigen Förder-

periode 2007-2013 (9,08 Milliarden 
Euro). Durch die Umverteilung von 
4,5 Prozent der Direktzahlungsmit-
tel in die 2. Säule aber entsteht im 
Förderperiodenvergleich ein nomi-
naler Zugewinn von gut 4 Prozent 
auf 9,45 Milliarden Euro, siehe Ka-
pitel 4.4. Die in 2020 um 6 Prozent 
gekürzten Direktzahlungsmittel 
kommen den 2. Säule-Maßnahmen 
erst im Jahr 2021 zugute. 

Deutschland größter Netto-
zahler 

Ohne Berücksichtigung der Finan-
zierung der EU-Verwaltungsausga-
ben hat Deutschland nach zuletzt 
für 2018 vorliegenden Angaben 
rund 13,1 Milliarden Euro weniger 
aus dem EU-Haushalt bekommen 
als es darin eingezahlt hat. Das 
sind 0,39 Prozent des deutschen 
Bruttonationaleinkommens (BNE). 
Der deutsche Beitragsanteil am 
EU-Haushalt betrug 2018 20,6 

Prozent. Gemessen daran fällt der 
Anteil der EU-Rückflüsse mit 9,2 
Prozent relativ bescheiden aus. Mit 
anderen Worten: Von jedem Euro, 
den Deutschland in die Brüsseler 
Kasse gibt, erhält es nur 45 Cent 
zurück. Etwas günstiger sieht es bei 
den Ausgaben zur „Gemeinsamen 
Agrarpolitik“ (GAP, einschließlich 
„Ländliche Entwicklung“) aus. Den 
deutschen Leistungen zur GAP in 
Höhe von etwa 11,6 Milliarden 
Euro standen 2018 Rückflüsse von 
6,2 Milliarden Euro gegenüber. 

Polen größter Nettoempfänger

Zu den großen Nettoempfängern 
zählen die mittel- und osteuropäi-
schen Länder sowie Griechenland, 
Portugal und Spanien. Polen 
verbuchte 2018 in absoluten Zah-
len mit 12,3 Milliarden Euro den 
größten Überschuss, das entspricht 
etwa 2,9 Prozent des polnischen 
Bruttonationaleinkommens. Die 
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Differenz zwischen Ein- und Aus-
zahlungen lässt allerdings nicht 
unmittelbar darauf schließen, wel-
ches Land letztlich von der Politik 
der Union am meisten profitiert. 
Die Vorteile etwa des Binnenmark-
tes schlagen sich in den nationalen 
Steuereinnahmen oder auch in 
den Exportmöglichkeiten der Wirt-
schaft nieder. 

EU-Mitgliedschaft erhöht 
Wohlstand

Ein internationales Forscherteam 
unter der Leitung des Institutes für 
Weltwirtschaft (IfW) hat berechnet, 
dass die gegenseitige Anerkennung 
von Standards und die Angleichung 
der Regeln im Binnenmarkt den 
Mitgliedstaaten der EU insgesamt 

Deutscher Nettotransfer 
wird ansteigen 

Der Bruttobeitrag Deutschlands 
an die EU lag 2018 bei 29,3 Mil-
liarden Euro, nach Abzug der 
Rückflüsse liegt der Nettobeitrag 
13,1 Milliarden Euro. Nach Kom-
missionsberechnungen steigen 
die Nettozahlungen in 2020 
auf 14,4 Milliarden Euro an. Die 
Umsetzung des Kommissions-
vorschlages zum Mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR) von Mai 
2018 würde in 2021 zu einer 
Nettozahlung Deutschlands 
von 18,1 Milliarden Euro führen 
und dann in Folgejahren weiter 
ansteigen, in 2027, dem letzten 
Jahr des kommenden MFR, nach 
Kommissionsberechnungen auf 
23,5 Milliarden Euro.
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Der EU-Haushalt muss stets 
ausgeglichen sein

Die EU verzeichnet niemals 
ein Haushaltsdefizit, darf keine 
Schulden machen und gibt nur 
so viel aus, wie sie einnimmt. 80 
Prozent der EU-Mittel werden 
von nationalen oder regionalen 
Regierungen verausgabt. Die 
meisten von EU finanzierten 
Projekte werden von den Mit-
gliedstaaten ausgewählt und 
verwaltet. 

jedes Jahr zusätzlichen Wohlstand 
von 643 Milliarden Euro bescheren. 
Davon entfallen 132 Milliarden 
Euro oder 21 Prozent auf Deutsch-
land. Werden neben dem Binnen-
markt auch die Zollfreiheit, der 
Schengen-Raum, Handelsabkom-
men und der Euro berücksichtigt, 
erhöht sich der Wohlstandsgewinn 
in der EU auf jährlich 940 Milli-
arden Euro. Davon entfallen auf 
Deutschland rund 170 Milliarden 
Euro (18 Prozent). 

„Brexit-Lücke“ im EU-Haushalt 
bis zu 10 Milliarden Euro

Das Vereinigte Königreich ist trotz 
des „Briten-Rabattes“ ein beträcht-
licher Nettozahler in den EU-Haus-
halt: Die Einzahlungen übersteigen 
die Rückflüsse (sogenannte „ope-
rative Ausgaben“) im Durchschnitt 
der Jahre 2014 bis 2018 um 7,0 
Milliarden Euro. Insgesamt werden 
im EU-Haushalt nach dem Brexit 
netto jährlich bis zu 10 Milliarden 
Euro fehlen. 

Mehrjähriger Finanzrahmen 
2021-2027

Am 2. Mai 2018 hatte die EU-Kom-
mission ihren Vorschlag für den 
MFR für den Zeitraum 2021 bis 
2027 vorgelegt. Mit dem MFR 
werden die Obergrenzen für die 
verschiedenen Politikbereiche 
verbindlich festgelegt. Danach 
sollen die Zahlungsverpflichtun-
gen für gegenwärtige und künftige 
Ausgabenprogramme bis 2027 
1.279 Milliarden Euro betragen, 
was 1,114 Prozent des Bruttonati-
onaleinkommens (BNE) der EU-27 
entspricht. Die EU-Verpflichtungs-
ermächtigungen ohne das Verei-
nigte Königreich machen derzeit 
1,16 Prozent des BNE der EU-27 
aus. Inflation, Wirtschaftswachs-
tum und Brexit führen dazu, dass 
Deutschland selbst bei Beibehal-
tung der 1,00 Prozentgrenze des 
BNE in der neuen Förderperiode 
etwa 10 Milliarden Euro pro Jahr 
mehr an den Brüsseler Haushalt 
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abzuführen hätte. In der laufenden 
Förderperiode liegt der deutsche 
EU-Finanzbeitrag bei rund 30 
Milliarden Euro. Bei 1,114 Prozent 
vom BNE beträgt der finanzielle 
Mehraufwand Deutschlands rund 
15 Milliarden Euro. 

Treiber des Mittelaufwuchses 
sind vielfältig

Beim Kommissionsvorschlag vom 
2. Mai 2018 zur Anhebung der 
MFR-Obergrenze auf 1,114 Prozent 
des Bruttonationaleinkommens 
(BNE) würden alle Mitgliedstaaten 
deutlich mehr Geld an die EU ab-
führen. Im Vergleich zwischen 2020 
und 2027 beträgt der Mehraufwand 
rund ein Drittel. Etwa 60 Prozent 
des Mittelzuwachses sind durch 
Inflation und Wirtschaftswachstum 
bedingt. Ungefähr ein Achtel ist die 
Folge des Brexit, und ein Viertel 
der Mehrmittel ist auf die vorge-
schlagenen höheren Investitionen 
in Forschung, Digitalisierung, Kli-
maschutz, Migration, Verteidigung 
und andere prioritäre EU-Maßnah-
men zurückzuführen.

Kommission schlägt Kürzungen 
in der Agrar- und Strukturpolitik 
vor 

Um mit dem vorgeschlagenen 
Budget zusätzliche EU-Aufgaben 
finanzieren zu können, insbesonde-
re in den Bereichen Grenzschutz, 
Verteidigung, Migration, Forschung, 
Innovation, Digitales, Klima/
Umwelt sowie Jugend, schlägt 
die Kommission Kürzungen in der 
Struktur- und Agrarpolitik vor. 
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Beide Ausgabenbereiche sollen 
unter Berücksichtigung des Brexit 
im Zeitraum 2021 bis 2027 um 5 
Prozent gekürzt werden, und zwar 
gegenüber dem Ausgabenstand 
des Jahres 2020. Innerhalb der 
Gemeinsamen Agrarpolitik soll 
die Kürzung des Budgets bei der 1. 
Säule (Direktzahlungen und Markt-
maßnahmen) geringer ausfallen 
(- 1,1 Prozent) als bei der 2. Säule 
(- 15,3 Prozent). Nach Vorstellun-
gen der Kommission soll das deut-
liche Minus in der 2. Säule durch 
eine höhere Kofinanzierung mit 
nationalen Mitteln ausgeglichen 
werden. 

Vom neuen MFR hängt vieles 
ab

Über den MFR 2021-2027 müssen 
die Staats- und Regierungschefs 
der Europäischen Union einstim-
mig befinden, das Europäische 
Parlament muss mehrheitlich zu-

stimmen. Ob dies unter kroatischer 
Ratspräsidentschaft im 1. Halbjahr 
2020 oder erst unter deutscher 
Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr 
2020 gelingen wird, ist offen. Weil 
die Ausgestaltung der künftigen 
EU-Politik maßgeblich von den 
zur Verfügung stehenden Mitteln 
abhängt, wird es Übergangsrege-
lungen über mindestens ein Jahr, 
wenn nicht sogar zwei Jahre geben. 

Unterschiedliche Verhand-
lungspositionen zum künftigen 
MFR 

Nach Stand November 2019 ge-
hen Deutschland und Länder wie 
Schweden und die Niederlande 
mit der Maßgabe in die Ver-
handlungen, die Obergrenze des 
EU-Haushaltes auf 1,0 Prozent der 
Wirtschaftsleistung zu begrenzen. 
Länder wie Polen. Ungarn, Kroatien 
und Griechenland wollen über 
den Vorschlag der Kommission 

von 1,114 Prozent des Bruttona-
tionaleinkommens hinausgehen. 
Das EU-Parlament, das schließlich 
ebenfalls zustimmen muss, fordert 
sogar 1,3 Prozent. 

Mögliche Konsequenzen für die 
deutsche Landwirtschaft

Der Kommissionsvorschlag zum 
künftigen MFR vom 2. Mai 2018 
würde für die deutschen Landwirte 
zu einer Kürzung der EU-GAP-Mit-
tel um nominal 6 Prozent führen 
(einschließlich externer Konver-
genz). Bei einem Finanzvolumen 
von nur 1,0 Prozent des Bruttona-
tionaleinkommens (BNE) wäre mit 
einer deutlich höheren Kürzung 
der GAP-Mittel zu rechnen. Unter 
sonst gleichen Annahmen würde 
das Minus bei den GAP-Mitteln auf 
15 Prozent ansteigen. Mittel der 2. 
Säule würden sogar um etwa ein 
Viertel zurückgehen. Nach dem 
Koalitionsvertrag der Bundesregie-
rung wird bei der GAP „eine Haus-
haltsausstattung im bisherigen Vo-
lumen auf EU-Ebene“ angestrebt. 
Diese Position vertreten auch im 
Agrarministerrat alle EU-Länder 
mit Ausnahme von Deutschland, 
Finnland, Schweden, Niederlande, 
Dänemark, Vereinigtes Königreich 
und Malta (Stand November 2019). 
Die voraussichtlich späten Ent-
scheidungen zum MFR führen bei 
den EU-Agrarausgaben zu großer 
Unsicherheit, so auch bei den 
EU-Direktzahlungen im Jahr 2020, 
weil diese aus dem am 16. Oktober 
2020 beginnenden EU-Haushalts-
jahr 2021 finanziert werden.
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4.2 Weiterentwicklung der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP) nach 2020

EU-Agrarpolitik seit 1992 – 
Abkehr von der Markt- und 
Preisstützung

Seit Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 
verfolgt die „Gemeinsame Agrar-
politik“ (GAP) das Ziel, die Ver-
sorgung mit Nahrungsmitteln zu 
gewährleisten und die Einkommen 
der Landwirte zu sichern. Seit der 
Uruguay-Runde 1992 der Welt-
handelsorganisation (WTO) sind 
auch Agrarprodukte den internati-
onalen Regeln des Warenhandels 
unterworfen. Deshalb wurden 
Preisstützung und Regulierung der 
Agrarmärkte durch Marktordnun-
gen Schritt für Schritt aufgegeben. 
Im Gegenzug bekommen die Land-
wirte seitdem Direktzahlungen, 
die seit 2005 grundsätzlich von der 
Produktion entkoppelt sind und 
flächenbezogen gewährt werden 
(siehe Kapitel 4.3). Ergänzend 
werden Fördermaßnahmen für die 
Landwirtschaft und den ländlichen 
Raum in der „2. Säule“ der GAP 
angeboten (s. Kapitel 4.4).

Drei allgemeine und neun 
spezifische Ziele der GAP     
nach 2020

Anfang Juni 2018 hat die EU-Kom-
mission ihre Vorschläge für die GAP 
nach 2020 veröffentlicht. Darin 
nennt sie drei allgemeine Ziele: a) 
die Förderung einer intelligenten, 
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krisenfesten und diversifizierten 
Landwirtschaft zur Gewährleistung 
der Ernährungssicherheit, b) die 
Stärkung von Umweltpflege und 
Klimaschutz und c) die Stärkung 
der ländlichen Gebiete. Insgesamt 
sind neun spezifische Ziele der GAP 
vorgesehen. Diese reichen von der 
Sicherung der landwirtschaftlichen 
Einkommen und der Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit über die 
Stärkung der Position der Landwir-
te in der Lebensmittel-Wertschöp-
fungskette bis hin zu Klimaschutz 
und Erhalt der biologischen Arten-
vielfalt. Im Fokus stehen auch die 
ländliche Entwicklung und junge 
Landwirte.

Neues „Umsetzungsmodell“ – 
Mehr nationale Verantwortung

Mit ihrem Vorschlag für ein neu-
es „Umsetzungsmodell“ will die 
EU-Kommission die Umsetzung 
europäischer Ziele stärker in die 
Verantwortung der Mitgliedstaaten 
geben. Detailregelungen werden 
künftig von den Mitgliedstaaten 
festgelegt. Allerdings will die 
Kommission die Ergebnisse ihrer 
Förderpolitik systematischer erfas-
sen. Im Rahmen der vorgesehenen 
künftigen „Ergebnisorientierung“ 
der GAP soll ein System von ge-
meinsamen Indikatoren zur konti-
nuierlichen Nachweisführung von 
jährlichen Umsetzungsergebnissen 
und zur Überprüfung langfristiger 
Wirkung der GAP-Förderung eta-
bliert werden.

Kernelemente der Verordnungsvorschläge der EU-Kommission 
zur GAP nach 2020

• Das Zwei-Säulen-Modell der GAP soll beibehalten werden. In der            
1. Säule sollen Direktzahlungen zur Unterstützung landwirtschaftlicher 
Einkommen, zur Risikoabsicherung und zum Ausgleich höherer EU-Stan-
dards fortgeführt werden. In der 2. Säule sollen die EU-Staaten weiterhin 
die Möglichkeit haben, gezielte Förderprogramme für Landwirtschaft 
und ländliche Räume umzusetzen.

• Die Mitgliedstaaten erarbeiten nationale Strategiepläne für alle Förder-
maßnahmen aus beiden Säulen der GAP.

• In der 1. Säule soll es künftig weiter die bekannten Komponenten Ba-
sisprämie, Umverteilungsprämie (Zuschlag für die ersten Hektare), Jung-

 landwirteprämie (mindestens 2 Prozent der Direktzahlungsmittel) und 
die Möglichkeit für gekoppelte Prämien (maximal 10 Prozent bzw. im 
Einzelfall maximal 13 Prozent plus 2 Prozent für Eiweißpflanzen) geben. 

• Hinzu kommt in der 1. Säule eine für die Landwirte freiwillige Prämie 
für einjährige umwelt- und klimawirksame Maßnahmen („Eco-Sche-
me“-Maßnahmen).

• Die Direktzahlungen sollen künftig an mehr einzuhaltende Bedingungen 
geknüpft werden („erweiterte Konditionalität“). 

• Die EU-Kommission schlägt eine Degression der Direktzahlungen ab 
60.000 Euro sowie eine Kappung ab 100.000 Euro pro Betrieb und Jahr 
unter Anrechnung von Löhnen vor. 

• Zwischen 1. Säule und 2. Säule sollen die EU-Staaten bis zu 15 Prozent 
der Mittel umschichten können. Darüber hinaus sollen bis zu 2 bzw. 15 
Prozent der Direktzahlungsmittel zur Förderung von Junglandwirten 
bzw. für spezifische Umwelt- und Klimamaßnahmen von der 1. Säule in 
die 2. Säule umgeschichtet werden können.

• Die Höhe der Direktzahlungen je Hektar soll zwischen den EU-Staaten 
weiter angeglichen werden (externe Konvergenz). 

• Maßnahmen in der 2. Säule sollen die EU-Staaten in den jeweiligen 
„GAP-Strategieplänen“ auf Basis von 8 sogenannten Interventionstypen 
umsetzen (z.B. Benachteiligte Gebiete, Investitionen, Risikomanagement, 
Junglandwirteförderung, Wissenstransfer und Innovation, Maßnahmen 
für Umwelt, Klima und Tierwohl etc.). 

Quelle: EU-Kommission
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Ein „GAP-Strategieplan“ je 
Mitgliedstaat

Die EU-Staaten sollen für die Ge-
meinsame Agrarpolitik nach 2020 
einen nationalen „GAP-Strategie-
plan“ erarbeiten, der beide Säulen 
der GAP umfasst. Auf Grundlage ei-
ner SWOT-Analyse (Stärken-Schwä-
chen-Chancen-Risiken-Analyse) 
sollen sektor- bzw. gebietsbezo-
gene Handlungsbedarfe und Stra-
tegien sowie die zu ergreifenden 
Maßnahmen einschließlich För-
derkriterien festgelegt werden. Mit 
dem „GAP-Strategieplan“ sollen die 
EU-Staaten ferner ihre Ansätze zur 
Vereinfachung und Modernisierung 
der GAP-Förderung darlegen. Für 
föderal organisierte Länder wie 
Deutschland ist der „GAP-Strate-
gieplan“ eine besondere Heraus-
forderung, wenn den unterschied-
lichen regionalen Anforderungen 
hinreichend Rechnung getragen 
werden soll. Einen Entwurf der 
SWOT-Analyse als ersten Schritt 
zum Strategieplan hat das Bundes-
landwirtschaftsministerium in 2019 
vorgelegt.

„Grüne Architektur“ der GAP 
muss stimmig sein

Nach den Vorschlägen der 
EU-Kommission sollen die Direkt-
zahlungen künftig an eine „erwei-
terte Konditionalität“ gebunden 
werden. Danach sollen die Anfor-
derungen aus Cross Compliance 
angehoben und um die bisherigen 
„Greening“-Bedingungen erweitert 
werden. Die Einhaltung dieser 
sogenannten „Baseline“ ist Vor-

aussetzung zur Gewährung der 
„Basisprämie“. Für die Landwirte 
führen diese zusätzliche Auflagen 
zu einer teilweisen „Entwertung“ 
der bisherigen Direktzahlungen. 
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Neu: Eco-Schemes

Zu der neuen „Grünen Architektur“ 
gehören nach den Kommissions-
vorschlägen ferner sogenannte 
„Eco-Schemes“ in der 1. Säule der 
GAP (freiwillige, einjährige flä-

chenbezogene Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahmen, AUKM). Fortge-
führt werden AUKM in der 2. Säule 
der GAP (freiwillig, mehrjährig). 
Jeweils müssen die hier gestellten 
Anforderungen über die „Konditio-
nalität“ hinausgehen. Die flächen-

bezogene „Eco-Scheme“-Prämie 
soll entweder als zusätzliche 
Zahlung zur Basisprämie oder als 
Zahlung zum vollständigen oder 
teilweisen Ausgleich der entstan-
denen Kosten und Einkommensver-
luste gewährt werden können. Aus 
Sicht der EU-Kommission muss das 
Gesamtbild der „Grünen Architek-
tur“ aus erweiterter Konditionalität, 
Eco-Schemes und 2. Säule-Maßnah-
men eine stimmige Antwort auf die 
nationalen/regionalen Herausfor-
derungen geben. 

Verzögerte politische Entschei-
dungen – Übergangsregelung 
2021/22

Die Entscheidungen im Rat und im 
EU-Parlament über die künftige 
GAP, andere Politikbereiche und 
über den Mehrjährigen Finanzrah-
men 2021-2027 haben sich verzö-
gert, so dass die neue GAP-Förde-
rung einschließlich der nationalen 
Umsetzung nicht rechtzeitig 2021 
in Kraft treten kann. Die EU-Kom-
mission hat im November 2019 
einen Vorschlag für Übergangs-
regelungen vorgelegt – zunächst 
für 2021. Rat und EU-Parlament 
drängen auf eine zweijährige Über-
gangsfrist. Damit wird ein Beginn 
der neuen GAP-Förderung ab 2023 
immer wahrscheinlicher.
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Gemeinsame Agrarpolitik 2014 
bis 2020 

2013 hatten sich Rat, Europäisches 
Parlament und EU-Kommission auf 
die EU-Agrarpolitik für den Zeit-
raum bis 2020 verständigt. Danach 
wird der Kurs der Marktorien-
tierung der Landwirtschaft fortge-
setzt. Insbesondere mit der Ein-
führung des „Greening“ (d.h. Erhalt 
von Dauergrünland, Bereitstellung 
von Ökologischen Vorrangflächen, 
Fruchtartenvielfalt) in der 1. Säule 
findet eine weitere Ausrichtung auf 
gesellschaftliche Anforderungen 
statt. Unterschiede in den Direkt-
zahlungen je Hektar zwischen den 
EU-Staaten werden zwischen 2014 
und 2020 um ein Drittel vermin-
dert. Seit 2019 erhalten Landwirte 
in allen Staaten ein Mindestniveau 
von 196 Euro je Hektar (einschließ-
lich „Greening“). Von der Anglei-
chung profitieren vor allem die 
baltischen Staaten und Rumänien. 

Weniger Direktzahlungen

Durch die Angleichung zwischen 
den EU-Staaten und durch die 
allgemeine Kürzung des EU-Agrar-
budgets stehen den Landwirten in 
Deutschland knapp 8 Prozent we-
niger Direktzahlungsmittel zur Ver-
fügung (Vergleich 2019 zu 2013). 
Durch die national beschlossene 
Umschichtung von 4,5 Prozent der 
Direktzahlungsmittel in die 2. Säule 

4.3 GAP-Direktzahlungen und Greening
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GAP-Direktzahlungen 2019 
in Deutschland: Vier Förder-
elemente in der 1. Säule

• Basisprämie: 2019  175,37 
Euro/ha

• Greeningprämie: 2019 86,07 
Euro/ha 

• Zuschlag für die ersten Hek-
tare (Umverteilungsprämie): 
51,08 Euro/ha für die ersten 30 
Hektar; 30,64 Euro/ha für die 
Hektare 31 bis 46

• Junglandwirtezuschlag: ca. 44 
Euro/ha für bis zu 90 Hektar

gehen den deutschen Landwirten 
weitere Direktzahlungsmittel 
verloren (durchschnittlich rund 229 
Millionen Euro pro Jahr in den Jah-
ren 2015 bis 2019). In 2020 erfolgt 
eine weitere Umschichtung um 1,5 
Prozent (ca. 75 Millionen Euro)

Vereinfachung der Gemein-
samen Agrarpolitik

Seit 2018 kann auf die umfangrei-
chen Nachweis- und Dokumen-
tationspflichten zum „Aktiven 
Landwirt“ verzichtet werden. Bei 
den europäischen und nationalen 

Regelungen zum Erhalt von Dau-
ergrünland sind die Vorgaben aber 
komplizierter geworden. In einer 
digital und geodaten-basierten Be-
antragung von flächenbezogenen 
Prämien wird mittelfristig Vereinfa-
chungspotenzial gesehen.

Cross Compliance von EU-
Agrarzahlungen

Mit „Cross-Compliance“, auch 
Auflagenbindung genannt, ist seit 
2005 ein Mechanismus eingeführt 
worden, mit dem die EU-Direkt-
zahlungen an die Landwirte an die 
Erfüllung von Auflagen im Bereich 
Umweltschutz, Lebensmittelsicher-
heit, Tier- und Pflanzengesundheit 
und Tierschutz sowie an den Erhalt 
der landwirtschaftlichen Nutzflä-
che in gutem Bewirtschaftungs- 
und Umweltzustand gebunden 
sind. Im internationalen Vergleich 
setzt die EU damit hohe Standards. 
Die Cross-Compliance-Regelungen 
umfassen 13 Einzelvorschriften 
über die Grundanforderungen an 
die Betriebsführung (GAB) und 7 
Regelungen zur Erhaltung land-
wirtschaftlicher Flächen in einem 
guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand (GLÖZ). Ver-
stöße gegen diese Anforderungen 
führen zu Kürzungen bzw. Sanktio-
nen der EU-Gelder.
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Zwischenfrüchte, Untersaaten 
und Brachen sind wichtigste 
Ökologische Vorrangflächen 

In 2019 haben die Landwirte in 
Deutschland Ökologische Vorrang-
flächen (ÖVF) beim „Greening“ im 
Umfang von 1,38 Millionen Hektar 
angegeben, nach Anwendung der 
ökologischen Gewichtungsfaktoren 
entspricht dies 711.500 Hektar 
ÖVF. Damit wurde das Mindest-
maß von 5 Prozent Ökologischer 
Vorrangfläche bezogen auf die 
beantragte Ackerfläche deutlich 
überschritten. Die Ökologischen 
Vorrangflächen wurden 2019 zu 
etwa 43 Prozent über die Variante 
Zwischenfrüchte bzw. Untersaaten 
erbracht. Danach folgen Ackerbra-
che mit anteilig etwa 27 Prozent 
und Leguminosen mit nahezu 13 
Prozent. Brachliegende Flächen 
mit sogenannten Honigpflanzen 
wurden 2019 als Bienenweiden, 
„ökologisch“ gewichtet, im Umfang 
von 28.400 Hektar angelegt.

Relativ wenig Landschafts-
elemente und Randstreifen im 
Greening-System

Die auf rund 8 Prozent angestie-
gene, aber nach wie vor relativ 
geringe Beantragung von Land-
schaftselementen lässt sich zu 
großen Teilen mit bürokratischen 
Hemmnissen erklären. Ein positives 
Beispiel ist dagegen die Beantra-
gung von Landschaftselementen 
in Schleswig-Holstein: Dort wird 
ein Großteil der Ökologischen 
Vorrangflächen über Landschafts-
elemente wie Hecken und Gräben 

erbracht. Im übrigen Bundesgebiet 
liegt der Anteil deutlich darunter. 
Auch vorhandene Randstreifen 
werden von vielen Landwirten 
nicht als ÖVF angegeben, weil 
sie mit förderrechtlichen Risiken 
verbunden sind.

Kleinerzeugerregelung zur 
Vereinfachung

Landwirte konnten 2015 einmalig 
in ein vereinfachtes Antragsverfah-
ren im Rahmen der sogenannten 
Kleinerzeugerregelung wech-
seln. Mit der damit verbundenen 
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Freistellung von Cross Compliance, 
dem „Greening“ und dem Regime 
der Zahlungsansprüche ist der An-
spruch auf Direktzahlungen für den 
Kleinerzeuger auf jährlich maximal 
1.250 Euro begrenzt. Es sind rund 
27.000 Landwirte als Kleinerzeuger 
angemeldet.

Begrenzte Koppelung der 
Direktzahlungen 

Auf Drängen vieler EU-Staaten sind 
an die Produktion gekoppelte Zah-
lungen weiterhin in begrenztem 
Umfang möglich. Bis zu 13 Prozent 
des nationalen Finanzrahmens für 
Direktzahlungen können hierfür 
verwendet werden. Dazu können 
bis zu 2 Prozent für die Förderung 
des Eiweißpflanzenanbaus ge-
währt werden. Mit Ausnahme von 
Deutschland werden gekoppelte 

zu verwenden. In 2020 wird der 
Umverteilungsbetrag auf 301 Milli-
onen Euro angehoben.

Bundeseinheitliche Flächen-
prämie und Zuschlag für erste 
Hektare

In den Jahren 2017 bis 2019 erfolg-
te die bundesweite Angleichung 
der Basisprämie. Der Zuschlag für 
die ersten Hektare (Umverteilungs-
prämie) gilt seit 2014. Eine betrieb-
liche Degression der Direktzahlun-
gen findet wegen des Zuschlags für 
die ersten Hektare in Deutschland 
nicht statt.

Zuschlag für Junglandwirte

Einen Prämienzuschlag können 
alle Landwirte unter 40 Jahre er-
halten, die erstmals einen landwirt-
schaftlichen Betrieb übernehmen. 
Der Zuschlag wird 5 Jahre lang 
gewährt. Für junge Gesellschafter 
in Personengesellschaften (z.B. 
GbR) und junge Gesellschafter ju-
ristischer Personen (z.B. Genossen-
schaft, GmbH) wird die Förderung 
analog gewährt, soweit sie Mitent-
scheidungsrechte über wichtige 
Vorgänge im Unternehmen haben. 
Dafür werden in Deutschland in 
der Periode bis 2020 etwa 44 Euro 
je Hektar für bis zu 90 Hektar 
gezahlt. Im Jahr 2019 haben rund 
43.500 Betriebe Anträge auf Jung-
landwirteförderung gestellt. Die 
der beantragten Junglandwirteför-
derung zu Grunde gelegte Fläche 
beträgt 1,69 Millionen Hektar. 

Zahlungen in 27 von 28 EU-Staaten 
vor allem in den Bereichen Rinder-
erzeugung, Milch, Schaf- und Zie-
genhaltung sowie im Pflanzenbau 
angeboten, was auf den Erzeuger-
märkten zu Wettbewerbsverzer-
rungen führen kann. Im EU-Durch-
schnitt sind rund 10 Prozent der 
Direktzahlungen gekoppelt.

Deutschland mit erhöhter 
Umschichtung von 6 Prozent   
in die 2. Säule

Deutschland hat in der Umsetzung 
der GAP in 2013 entschieden, 4,5 
Prozent der Direktzahlungen von 
der 1. Säule in die 2. Säule der GAP 
umzuschichten. Das sind jährlich 
etwa 229 Millionen Euro. Die Bun-
desländer haben erklärt, die Mittel 
zweckgebunden für die Förderung 
einer nachhaltigen Landwirtschaft 
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Direktzahlungen als Ausgleich 
für hohe gesellschaftliche 
Anforderungen

In der öffentlichen Diskussion 
über die Gemeinsame Agrarpolitik 
(GAP) geht es besonders um den 
Grundsatz „öffentliches Geld für 
öffentliche Leistungen“. Ein wichti-
ges öffentliches Gut sind die in der 
EU vergleichsweise hohen Umwelt- 
und Erzeugungsstandards. Diese 
machen die inländische Erzeugung 
gegenüber der Produktion aus 
Mitwettbewerbsländern außerhalb 
der EU teurer. Das HFFA Research 
Institut in Berlin hat berechnet, 
welche Kosten mit den relativ 
hohen EU-Anforderungen für die 
deutsche Landwirtschaft verbun-
den sind. 

Studie über die Kosten der 
EU-Standards

In der HFFA-Studie werden unter 
„Mehrkosten“ sowohl Steigerungen 
von Produktionskosten als auch 
Minderungen von Erlösen erfasst, 
und zwar vor allem bei Produkti-
onsstandards mit Umweltbezug. 
Berechnet werden konnten die fol-
genden EU-Standards und Auflagen: 
EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), 
neue Düngeverordnung, EU-Regeln 
über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln, spezifische 
Standards und Auflagen in der 
Tierhaltung, Bürokratie und Cross 
Compliance im Rahmen der GAP, 
Greening der EU-Direktzahlungen 
sowie die anstehende Novelle der 
Technischen Anleitung zur Rein-
haltung der Luft. Nicht erfasst sind 
dagegen Standards und Auflagen, 
deren Kosten sich nur schwer oder 
gar nicht erfassen lassen. Unter-
schiedliche Sozialstandards blieben 
in der Studie unberücksichtigt.

Viele EU-Umweltstandards 
sind weltweit einzigartig

Eine ganze Reihe von EU-Stan-
dards und Auflagen hat in 
Drittländern wie Australien, 
Neuseeland, USA, Brasilien, 
Kanada oder die Ukraine keine 
Entsprechung. Dazu gehören 
das Greening der GAP, die Auf-
lagen aus der neuen Düngever-
ordnung oder aus der EU-Pflan-
zenschutzgesetzgebung oder 
Cross Compliance-Vorgaben im 
Rahmen der EU-Direktzahlun-
gen. Die Berliner Forscher des 
HFFA ermittelten im Rahmen 
von Fallstudien zwar Unter-
schiede in den Auflagen der 
Hauptbewerber außerhalb der 
EU, jedoch sind diese grund-
sätzlich durchweg wesentlich 
niedriger als in der deutschen 
bzw. europäischen Landwirt-
schaft.

Wettbewerbsnachteil der 
deutschen Landwirtschaft von 
gut 4 Milliarden Euro

Die berücksichtigten EU-Standards 
und Auflagen sind für die deutsche 
Landwirtschaft mit Kosten von rund 
5,3 Milliarden Euro oder 315 Euro 
je Hektar verbunden. Nur etwa 1,2 
Milliarden Euro oder 69 Euro je 
Hektar würden an entsprechenden 
Kosten anfallen, wenn in der EU 
vergleichbare Wettbewerbsbedin-
gungen wie in wichtigen Wettbe-
werbsländern außerhalb der EU 
gelten würden. Damit haben die 
deutschen Landwirte gegenüber ih-
ren Berufskollegen im Wettbewerb 
und bei offenen Märkten einen 
Nachteil von 4,1 Milliarden Euro 
oder 246 Euro je Hektar. 



04 Agrarpolitik und Agrarförderung

126    

4.4 „Zweite Säule“ – Förderung ländlicher Räume

Die „zweite Säule“ der Gemein-
samen Agrarpolitik (GAP) 

Die Gemeinsame Agrarpolitik 
(GAP) der Europäischen Union 
ist auf die Förderung der Land-
wirtschaft und der ländlichen 
Räume ausgerichtet. Aus dem 
Europäischen Garantiefonds für die 
Landwirtschaft (EGFL) werden die 
EU-Direktzahlungen und EU-Markt-
maßnahmen in der „ersten Säule“ 
der GAP finanziert, siehe Kapitel 
4.3. Aus dem Europäischen Land-
wirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raums (ELER) 
wird die „zweite Säule“ der GAP 
finanziert. Die 2. Säule fördert u.a. 
Investitionen in der Landwirtschaft, 
um deren Wettbewerbsfähigkeit zu 
verbessern und den Strukturwandel 
abzufedern. Mit Agrarumweltmaß-
nahmen und der Ausgleichszulage 
für benachteiligte Gebiete soll 
eine nachhaltige Bewirtschaftung 
der natürlichen Ressourcen si-
chergestellt werden. Viele weitere 
Maßnahmen haben die Förderung 
ländlicher Infrastrukturen im Fo-
kus.

Bundesländer entscheiden

Im Vergleich zur 1. Säule, wo die 
EU die Finanzierung zu 100 Pro-
zent trägt, müssen die EU-Mittel 
der 2. Säule grundsätzlich mit 
nationalen öffentlichen Mitteln 
von Bund und Ländern ergänzt 

4.4 „Zweite Säule“ – Förderung ländlicher Räume
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ELER-Förderung als           
Kofinanzierung

Der maximale EU-Kofinanzie-
rungssatz an den öffentlichen 
Ausgaben einer ELER-Maßnahme 
beträgt in der Förderperiode 
2014-2020 53 Prozent (Basissatz). 
Mindestens 47 Prozent müssen 
aus nationalen öffentlichen 
Mitteln (Bund, Länder, Kommu-
nen) stammen. Für Agrarumwelt- 
und Klimaschutzmaßnahmen 
einschließlich der Ökoland-
bauförderung gilt ein maximaler 
EU-Kofinanzierungssatz von 75 
Prozent. Als „Übergangsregio-
nen“ haben die meisten Gebiete 
in den neuen Bundesländern 
einen besonderen Förderstatus: 
In Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sach-
sen (ohne den Regierungsbezirk 
Leipzig) sowie Brandenburg 
(ohne Brandenburg-Südwest) be-
trägt die maximale EU-Kofinan-
zierung 75 Prozent; in Branden-
burg-Südwest entsprechend 63 
Prozent und im Regierungsbezirk 
Leipzig sowie im übrigen Bundes-
gebiet entsprechend 53 Prozent. 
Für umgeschichtete EU-Mittel 
aus der 1. Säule gilt die Ausnah-
me, dass deren Einsatz nicht mit 
nationalen Mitteln kofinanziert 
werden muss.

werden. Die Umsetzung der Förde-
rung der Ländlichen Entwicklung 
liegt in Deutschland in der Zu-
ständigkeit der Bundesländer. Die 
Förderschwerpunkte der einzelnen 
Bundesländer sind unterschiedlich. 
Eingang in die Länderprogram-
me finden auch Maßnahmen der 
Bund-Länder-Gemeinschaftsauf-
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nehmer vor Ort sind ausschließlich 
die Förderbestimmungen seines 
Bundeslandes maßgebend. 

gabe „Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes“ 
(GAK), siehe Kapitel 4.5. Unabhän-
gig von der Maßnahmenfinanzie-
rung durch EU, Bund und/oder 
Land, für den einzelnen Förder-

Bundesländer legen ihre       
Förderprioritäten fest 

Die Bundesländer legen in ihren 
Programmen zur ländlichen Ent-
wicklung (Entwicklungsprogram-
me Ländlicher Raum, EPLR) die 
konkreten Fördermaßnahmen 
und deren Dotierung fest. Die 
Europäische Kommission geneh-
migt diese. Wesentliche Teile der 
Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der Agrarstruktur und des 
Küstenschutzes“ (GAK) werden von 
der EU-Kommission als sogenannte 
Nationale Rahmenregelung (NRR) 
genehmigt. Die Länder-Programme 
nehmen darauf Bezug. Die Bun-
desländer setzen mit den ihnen 
zugeteilten EU-Mitteln (ELER) und 
Bundesmitteln (GAK) sowie den 
gebotenen Ländermitteln ihre 
eigenen Prioritäten. Die Bundeslän-
der können auch ohne finanzielle 
Beteiligung der EU ELER-konforme 
Maßnahmen durchführen und sich 
diese im Rahmen der ELER-Länder-
programme genehmigen lassen 
(„nationale top ups“). Andernfalls 
ist eine gesonderte beihilferecht-
liche Prüfung und Genehmigung 
durch die EU-Kommission erfor-
derlich. 

Mittelvolumen für 2014-2020 
bei 2,4 Milliarden pro Jahr

In Deutschland stehen in der För-
derperiode 2014-2020 knapp 16,9 
Milliarden Euro aus öffentlichen 
Mitteln (EU, Bund und Länder) für 
die Förderung der ländlichen Ent-
wicklung zur Verfügung. Das sind 
durchschnittlich rund 2,4 Milliar-
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den Euro pro Jahr. Ausgangspunkt 
bilden rund 8,3 Milliarden Euro aus 
dem ELER. Diese EU-Mittel werden 
mit rund 4,7 Milliarden Euro von 
Bund und Länder kofinanziert. 
Einige Länder setzen über die 
ELER-Programme hinaus zusätzli-
che Mittel in Höhe von zusammen 
gut 2,7 Milliarden Euro ein. Hinzu 
kommen insgesamt gut 1,1 Milli-
arden Euro EU-Mittel aus der Um-
schichtung der Direktzahlungen 
aus der ersten Säule in die 2. Säule. 
Eine nationale Kofinanzierung ist 
für diese Umschichtungsmittel 
nicht zwingend erforderlich.

Schwerpunkt liegt auf der 
Förderung von Ökosystemen

Fast die Hälfte der ELER-Mittel 
(49 Prozent) wird für die Wie-
derherstellung, Erhaltung und 
Verbesserung von Ökosystemen 
verwendet. 26 Prozent der Ge-
samt-LF in Deutschland sind in 
Agrarumwelt- und Klimaschutz-
maßnahmen eingebunden, EU-weit 
sind es entsprechend ein Viertel. 
Zweitwichtigste Förderpriorität 
stellt die Förderung der ländlichen 
Entwicklung dar (27 Prozent). Die 
Förderung der Wettbewerbsfähig-
keit von land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieben spielt dagegen 
mit einem Ausgabenanteil von 17 
Prozent eine eher untergeordnete 
Rolle, auch im EU-Vergleich. Die 
Mittel für den Ökolandbau und 
LEADER haben sich im Vergleich 
zur Förderperiode 2007-2013 in 
etwa verdoppelt. Noch stärker als 
in der Vergangenheit divergieren 
die Förderschwerpunkte der Bun-
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desländer. Sie ergeben sich aus 
den regionalen Gegebenheiten und 
den jeweiligen politischen Entwick-
lungszielen.

Verwendung der Umschich-
tungsmittel

Die 1,1 Milliarden Euro Umschich-
tungsmittel aus der 1. Säule (2014-
2020) werden nach dem Beschluss 
der Agrarminister vom November 
2013 für Maßnahmen in der Land-
wirtschaft eingesetzt, z.B. für die 
Stärkung von Grünlandstandorten, 
zur Förderung natürlich benachtei-
ligter Gebiete (24 Prozent über alle 
Länderprogramme), Agrarumwelt- 
und Klimaschutzmaßnahmen (41 
Prozent), Ökolandbau (13 Prozent) 
und tiergerechte Haltungsverfah-
ren (4 Prozent). Die von 4,5 auf 6,0 
Prozent erhöhte Umschichtung der 
Direktzahlungsmittel in 2020 steht 

für Maßnahmen der 2. Säule erst 
in 2021 zur Verfügung. 1,5 Prozent 
mehr Umschichtung machen 75 
Millionen Euro aus.

Starke Kürzung der ELER-
Förderung nach 2020?

Nach Vorschlägen der Kommis-
sion vom 2. Mai 2018 sollen die 
ELER-Mittel in der kommenden 
Förderperiode 2021-2027 gekürzt 
werden, und zwar gegenüber der 
laufenden Förderperiode pauschal 
um 15 Prozent. Um das Minus aus-
zugleichen, schlägt die Kommission 
eine Anhebung der nationalen Kofi-
nanzierungssätze um 10 Prozent-
punkte vor, siehe Kapitel 4.1. 
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Bundeshaushalt auch 2020 mit 
„schwarzer Null“

Der vom Deutschen Bundestag am 
29. November 2019 beschlossene 
Bundeshaushalt 2020 umfasst 362 
Milliarden Euro. Das sind gegen-
über 2019 fast 6 Milliarden Euro 
mehr. Wie bereits seit 2014 wer-
den zur Finanzierung des neuen 
Haushalts keine neuen Schulden 
aufgenommen („schwarze Null“). 
Für den darin enthaltenen Bundes-
agrarhaushalt (Einzelplan 10) sind 
6,7 Milliarden Euro vorgesehen. 
Das sind 364 Millionen Euro oder 
knapp 6 Prozent mehr als in 2019. 
Der deutliche Anstieg ergibt sich 
insbesondere durch neue forstwirt-
schaftliche und aus dem Energie- 
und Klimafonds (EKF) finanzierte 
Maßnahmen, die Einführung des 
Insektenschutzplanes sowie Mehr-
ausgaben im Bereich der Landwirt-
schaftlichen Sozialpolitik und beim 
GAK-Sonderrahmenplan Förderung 
der ländlichen Entwicklung. 

Die im Koalitionsvertrag der Bun-
desregierung für die laufende 
Legislaturperiode vereinbarten 1,5 
Milliarden Euro Mehrausgaben für 
Landwirtschaft und ländliche Räu-
me erhöhen den Bundesagrar-
haushalt in den Jahren 2019 bis 
2022. Diese Mittel werden schwer-
punktmäßig für die Gemeinschafts-
aufgabe GAK, die Modernisierung 
der Tierhaltung einschließlich 

4.5 Bundesagrarhaushalt und Agrarsubventionen
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Tierwohllabel sowie für die Auf-
stockung der Bundesmittel für die 
Landwirtschaftliche Unfallversiche-
rung verwendet.

Energie- und Klimafonds mit 
zusätzlichen Mitteln

Neben dem Bundeshaushalt wird 
der Energie- und Klimafonds (EKF) 
quasi als Nebenhaushalt geführt. 
Finanziert wird dieser Fonds vor-
nehmlich über Einnahmen aus der 
CO2-Bepreisung. Nach dem Klima-
schutzgesetz stehen für den Zeit-
raum 2020 bis 2023 54,4 Milliarden 
Euro für die Förderung von erneu-
erbaren Energien und Investitionen 
bereit, die das Energiesparen un-
terstützen. Von den 54,4 Milliarden 

Euro des Klimaschutzpaketes ent-
fallen 1,085 Milliarden Euro oder 
2,0 Prozent auf den Zuständigkeits-
bereich des Bundeslandwirtschafts-
ministeriums (BMEL). Werden der 
bereits bestehende EKF-Titel für 
den Waldklimafonds (2020 bis 2023 
100 Mio. Euro) sowie die in den 
EKF verlagerten Bundesmittel zur 
Förderung der Energieeffizienz in 
der Landwirtschaft und im Garten-
bau (2020 bis 2023 76 Mio. Euro) 
hinzugerechnet, machen die ver-
anschlagten BMEL-„Klimamittel“ 
zusammen 1,261 Milliarden Euro 
aus. Davon sind bis 2023 582 Milli-
onen Euro im Bundesagrarhaushalt 
(Einzelplan 10) und 679 Millionen 
Euro im EKF verankert.

Mehr Mittel für Wald und Ver-
besserung der Energieeffizienz

Im Jahr 2020 wird die GAK mit 
Mitteln des EKF um 128 Millionen 
Euro aufgestockt, und zwar zum 
Walderhalt (88 Mio. Euro, zweckge-
bunden) und zum Waldumbau (40 
Mio. Euro, nicht zweckgebunden). 
Zusammen mit den anderen Wald- 
und Holzmaßnahmen stehen in 
der Summe 2020 zusätzliche 135 
Millionen Euro für forst- und holz-
wirtschaftliche Maßnahmen zur 
Verfügung. Für die Förderung der 
Energieeffizienz in der Landwirt-
schaft und im Gartenbau waren im 
Regierungsentwurf zum Bundes-
haushalt 2020 zunächst 24,6 Mio. 
Euro vorgesehen. Dieser Haushalts-
titel wird in den EKF übertragen 
und in 2020 und voraussichtlich 
auch in den drei Folgejahren um 
jeweils 20 Millionen Euro aufge-
stockt. 

Kräftige GAK-Mittelaufstockung

Nachdem die GAK-Bundesmittel 
bereits in 2019 stark aufgestockt 
worden sind, um Maßnahmen 
der ländlichen Entwicklung wie 
Regionalmanagement, ländliche 
Infrastruktur (u.a. Wegebau, Breit-
bandausbau), Flurneuordnung, 
Dorferneuerung oder Umnutzung 
dörflicher/landwirtschaftlicher 
Bausubstanz stärker zu fördern, 
sollen die GAK-Ausgaben in 2020 
abermals kräftig steigen. Neben 
der GAK-Mittelausstockung aus 
EKF-Mitteln für forstwirtschaftliche 
Maßnahmen (+ 128 Mio. Euro) 
werden die Mittel für ländliche Ent-
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wicklungsmaßnahmen weiter ver-
stärkt (+ 50 Mio. Euro), das Nähr-
stoffmanagement in den Betrieben 
unterstützt (16 Mio. Euro) sowie ein 
Insektenschutz-Sonderrahmenplan 
eingeführt (+ 50 Mio. Euro). Zusam-
men sind das gegenüber Vorjahr 
unter Einbeziehung einer gewissen 
Kürzung des bestehenden GAK-Mit-
teleinsatzes netto 235 Millionen 
Euro mehr Bundesmittel. Die 
GAK-Bundesmittel steigen von 900 
Millionen Euro in 2019 auf 1.135 
Millionen Euro in 2020. 

GAK 2019: Rund 1,4 Milliarden 
Euro Bundes- und Ländermittel

Im Rahmen der Bund-Länder-Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes“ (GAK) stellten Bund und 
Länder 2019 1,385 Milliarden Euro 
bereit. Bund und Länder teilen sich 
die Ausgaben im Verhältnis 60 zu 
40 (Küstenschutz 70 zu 30). Aus 
Sicht der Landwirtschaft haben die 
einzelbetrieblichen Maßnahmen 
einen besonders hohen Stellen-
wert, darunter insbesondere die 
Agrarinvestitionsförderung, die 
Agrarumweltmaßnahmen und die 
Ausgleichszulage für benachteilig-
te Gebiete. 

62 Prozent sind Agrarsozial-
ausgaben

Vom Bundesagrarhaushalt 2020 
entfallen 62 Prozent auf Sozialaus-
gaben (4,1 Milliarden Euro), um die 
strukturwandelbedingten Defizite 
in der Alterssicherung und Kran-
kenversicherung der Landwirte 
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auszugleichen. In der Krankenver-
sicherung der Landwirte erfolgen 
2020 gesetzlich vorgegebene 
Aufstockungen des Bundeszuschus-
ses von 9 Millionen Euro, in der 
Alterssicherung der Landwirte von 
70 Millionen Euro. Der Bundeszu-
schuss zur Landwirtschaftlichen 
Unfallversicherung bleibt mit 177 
Millionen Euro gegenüber dem 
Vorjahr unverändert.

In der Altershilfe der Landwirte 
betrug die Zahl der Beitragszahler 
im 2. Quartal 2019 183.500. Ein 
Jahr zuvor waren es noch 192.700. 
Während die Zahl der Beitrags-
zahler im Jahresvergleich stark 
zurückgegangen ist, blieb die Zahl 
der Rentenempfänger mit 581.600 
fast unverändert. Die Beiträge der 
Landwirte betragen 551 Millionen 
Euro. Gegenüber dem Vorjahr sind 
das 11 Millionen Euro weniger. Mit 
2,260 Milliarden Euro waren die 
Bundesmittel in etwa viermal so 
hoch wie die Beitragszahlungen. 

Der Strukturwandel in der Land-
wirtschaft führt dazu, dass die Zahl 
der Beitragszahler auch in der 
Krankenversicherung der Landwir-
te weiter sinkt, von 2018 auf 2019 
um rund 4.500. Zugleich sinkt aber 
auch die Zahl der Altenteiler um 
7.600 Personen. Um ein ähnliches 
Beitragsniveau wie in der allge-
meinen gesetzlichen Sozialversi-
cherung sicherzustellen, wird auch 
weiterhin der Einsatz von Bundes-
mitteln für erforderlich gehalten. 
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Alterssicherung der Landwirte 

Der Einheitsbetrag in der Alters-
sicherung der Landwirte wurde 
seit 1999 schrittweise erhöht, in 
den alten Ländern von monatlich 
167 Euro (1999) auf monatlich 261 
Euro im Jahr 2020. In den neuen 
Ländern beträgt der Beitrag 244 
Euro je Monat. Bei der Höhe der 
monatlichen Beträge ist zu be-
rücksichtigen, dass das System der 
landwirtschaftlichen Altershilfe nur 
eine Teilabsicherung darstellt. Als 
Folge des starken Strukturwandels 
stehen 100 Beitragszahlern in 2019 
etwa 317 Altenteiler gegenüber, 
was eine Steigerung von 15 Perso-
nen im Vergleich zu 2018 bedeutet. 
Damit bleibt die landwirtschaftli-
che Alterssicherung auf eine Über-
nahme der strukturellen Defizite 
durch den Staat angewiesen.

Entlastung beim Agrardiesel

Die steuerlichen Rückvergütungen 
beim Agrardiesel machen im Jahr 
450 Millionen Euro aus. Durch eine 
teilweise Erstattung der Energie-
steuer wird die deutsche Land- und 
Forstwirtschaft entlastet, um ihre 
Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich 
zu anderen Mitgliedstaaten zu 
erhalten. Die Besteuerung von 
Diesel in der Landwirtschaft ist 
in den einzelnen Mitgliedstaaten 
der EU unterschiedlich geregelt. 
Ein Landwirt in Deutschland zahlt 
nach Rückvergütung mit rund 25,6 
Cent pro Liter immer noch deut-
lich mehr Steuern für Diesel als 
Landwirte in den meisten anderen 
EU-Staaten.

Was sind Subventionen?

Bei der Definition von Subventio-
nen kommt es auf die Zielsetzung 
der Vergünstigungen an. Nach dem 
Subventionsbericht der Bundes-
regierung bestehen Subventionen 
aus Finanzhilfen und Steuerver-
günstigungen, die vorrangig auf 

die Unterstützung wirtschaftlicher 
Tätigkeiten ausgerichtet sind. Eine 
staatliche Vorgabe für Marktpreise, 
wie zum Beispiel beim Erneuer-
baren Energien Gesetz (EEG), gilt 
nicht als staatliche Subvention. 
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Agrarsubventionen machen nur 
knapp 7 Prozent aller Subven-
tionen des Bundes aus

Nach dem Subventionsbericht der 
Bundesregierung von November 
2019 steigen die Finanzhilfen und 
Steuervergünstigungen des Bundes 
von 21,7 Milliarden Euro im Jahr 
2017 auf 31,4 Milliarden Euro im 
Jahr 2020. Der starke Anstieg der 
Subventionen ist insbesondere 
Maßnahmen zum Klimaschutz ge-
schuldet. Hinzu kommen aktuelle 
Förderschwerpunkte in den Berei-
chen Wohnungsbau, Digitalisierung 
und Mobilität. Die drei größten 
Subventionsempfänger sind die ge-
werbliche Wirtschaft, der Verkehrs-
sektor sowie das Wohnungswesen. 
Von den für 2020 geschätzten 31,4 
Milliarden Euro Subventionen des 
Bundes entfallen auf den Agrarbe-
reich 2,1 Milliarden Euro oder 6,6 
Prozent. 1990 machten die Agrar-
subventionen des Bundes mit 2,9 
Milliarden Euro noch 20 Prozent an 
den Gesamtsubventionen aus. 

Von 2017 auf 2020 werden die 
Bundessubventionen für den Agrar-
bereich voraussichtlich von 1,8 auf 
2,1 Milliarden Euro ansteigen. Der 
Anstieg beruht im Wesentlichen 
auf einer Aufstockung der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschut-
zes“ (GAK) und der 2020 wirksam 
werdenden Steuervergünstigung 
zur Tarifglättung bei Einkünften 
aus Land- und Forstwirtschaft über 
einen Betrachtungszeitraum von 
drei Jahren („Gewinnglättung“).  



04 Agrarpolitik und Agrarförderung

137    

4.5 Bundesagrarhaushalt und Agarsubventionen

Subventionscharakter verschie-
dener Maßnahmen umstritten 

Von den für 2020 ausgewiesenen 
2,063 Milliarden Euro Agrarsubven-
tionen entfallen 774 Millionen Euro 
auf die „Gemeinschaftsaufgabe 
Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes“ (GAK), 
rund 480 Millionen Euro auf die 
Steuerbefreiung für landwirtschaft-
liche Zugmaschinen sowie hinter 
diesen mitgeführte Anhänger und 
450 Millionen Euro auf die steuerli-
chen Rückvergütungen beim Agrar-
diesel. Auch die Förderung von 
Energieeffizienz in Landwirtschaft 
und Gartenbau (45 Mio. Euro), die 
ermäßigte Versicherungssteuer bei 
der Hagelversicherung und Mehr-
gefahrenversicherungen (40 Mio. 
Euro) sowie der Waldklimafonds 
(25 Mio. Euro) schlagen zu Buche. 

Der Subventionscharakter ver-
schiedener Maßnahmen ist umstrit-
ten. Die Hilfen des Bundes für die 
Landwirtschaftliche Unfallversi-
cherung (2020 177 Millionen Euro) 
könnten eher sozialpolitischen 
Zwecken zugeordnet werden. Bei 
der GAK kommt der größte Teil der 
Mittel der Landwirtschaft allenfalls 
mittelbar zugute. Nur noch ein 
gutes Drittel der GAK-Maßnahmen 
entfiel 2019 auf Maßnahmen, die 
für die Land- und Forstwirtschaft 
unmittelbar relevant sind. Dazu 
gehören die Investitionsförderung, 
die Ausgleichszulagengewährung 
in benachteiligten Gebieten, die 
Agrarumweltmaßnahmen, die 
Marktstrukturverbesserung sowie 
die Förderung der Gesundheit 

und Robustheit landwirtschaft-
licher Nutztiere. Aber auch bei 
diesen landwirtschaftsrelevanten 
Maßnahmen ist der Subventions-
charakter zum Teil umstritten. So 
werden zum Beispiel bei Agrarum-
weltmaßnahmen Mehraufwand 
bzw. Minderertrag aus freiwilligen 
Bewirtschaftungseinschränkungen 
ausgeglichen.


